Hinweise zum Verfahrensablauf gemäß AO-SF 

beim Übergang von der Klasse 4 in die Sek. I   -   
bei Schüler/innen mit sonderpäd. Förderbedarf im GU



Die Handreichung und die aktuellen Vordrucke finden sie hier. 
Insbesondere benötigen sie die folgenden Vordrucke:
	· Jährliche Überprüfung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und des Förderortes gem. § 15 (1) AO-SF bei Kindern im GU   
	

	


	· Beendigung der sonderpädagogischen Förderung mit bzw. ohne Wechsel der Schule gem. § 16 AO – SF
	

	


	· Förderortwechsel bei Fortbestand des sonderpädagogischen Förderbedarfs gem. § 15 AO-SF
	

	



Teil I – Zielgleicher Unterricht in Klasse 4

	
	Sonderpäd. Förderbedarf wird aufgehoben
	Fortbestand des Förderbedarfs - Fortführung des GU an der weiterführenden Schule 
(GU an Sek I, zielgleich)
	Fortbestand des Förderbedarfs - Schüler/in wechselt an Förderschule Sek I - zielgleich



	November
	Lehrkräfte beraten Erziehungsberechtigte über weitere Schullaufbahn;

Kontaktaufnahme zu vorauss. aufnehmenden Schule

(Zum Verfahren s. Handreichung 2.4)
	(Zum Verfahren s. Handreichung 2.1, Formulare 2 und 3)
	(Zum Verfahren s. Handreichung 2.3, Formulare 2 und 3)

	15. Dezember
	Schule stellt Antrag auf Schulwechsel bei Beendigung des sonderpäd. Förderbedarfs

(Formulare 2  und 6)

Dieser enthält:

· Schülerbogen

· Päd. Gutachten

· Kopie letztes Zeugnis

· Vermerk der Versetzungskonferenz

· Vermerk über Erörterung mit Erziehungsberechtigten, Elternwunsch  und Einverständnis

· Vermerk über Beratung mit neuem Förderort

· Kopie des vorliegenden Bescheides des Schulamtes
	Erziehungsberechtigte stellen Antrag auf Fortführung des GU in der Sek I (an Schulamt) (formlos)
Schule stellt

Antrag auf Schulwechsel bei Fortbestand des sonderpäd. Förderbedarfs

Dieser enthält: 

s. li.


	Schule stellt

Antrag auf Schulwechsel bei Fortbestand des sonderpäd. Förderbedarfs

Dieser enthält:

S. li.

	31.Januar
	Schulamt entscheidet über Aufhebung des sonderpäd. Förderbedarfs  und informiert Eltern


	entfällt


	Schulamt entscheidet über Förderort  und informiert Eltern



	Ausgabe der Halbjahreszeugnisse

	Zum Halbjahreszeugnis ist AO-GS § 8  - begründete Empfehlung für eine Schulform – zu beachten 

Außerdem: VVzAO-GS § 6.1 und AO-SF § 37 (3)

(Hinweis auf GU: ... wurde im Gemeinsamen Unterricht im Förderschwerpunkt .... sonderpädagogisch gefördert und auf der Grundlage der Unterrichtsvorgaben für die allgemeine Schule unterrichtet)
	(Hinweis auf GU: ... wurde im Gemeinsamen Unterricht im Förderschwerpunkt .... sonderpädagogisch gefördert und auf der Grundlage der Unterrichtsvorgaben für die allgemeine Schule unterrichtet. Es besteht weiterhin sonderpädagogischer Förderbedarf. Über den zukünftigen Förderort ergeht ein gesonderter Bescheid des Schulamtes.)
	(Hinweis auf GU: ... ... wurde im Gemeinsamen Unterricht im Förderschwerpunkt .... sonderpädagogisch gefördert und auf der Grundlage der Unterrichtsvorgaben für die allgemeine Schule unterrichtet. Es besteht weiterhin sonderpädagogischer Förderbedarf. ... besucht im kommenden Schuljahr die Förderschule..., Förderschwerpunkt....., Sek I, in ....)

	Februar
	Erziehungsberechtigte melden Kind an einer weiterführenden Schule  an
	Erziehungsberechtigte melden Kind an einer weiterführenden Schule an (vorbehaltlich der Entscheidung des Schulamtes und des Schulträgers)
	Erziehungsberechtigte melden Kind an einer entsprechenden Förderschule an

	15. März
	
	Schulleitung der SEK I Schule informiert ihre Schulaufsicht (Schulaufsicht oder Bezirksregierung und den Schulträger; eine Ablehnung der Aufnahme ist schriftl. zu begründen
	

	15. April
	
	Schulaufsicht holt Zustimmung des Schulträgers ein (Sicherstellung der sächlichen Voraussetzungen)

- Beratungen mit Schulträger/Schulen/Erziehungsberechtigten
	

	Mai
	
	endgültige Entscheidung des Schulamtes
	


SchulG § 20 (8)

Integrative Lerngruppen kann die Schulaufsichtsbehörde mit Zustimmung des Schulträgers an einer Schule der Sekundarstufe I einrichten, wenn die Schule dafür personell und sächlich ausgestattet ist. In Integrativen Lerngruppen lernen Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Regel nach anderen Unterrichtsvorgaben als denen der Regelschule.

Integrative Lerngruppen an allgemeinen Schulen der Sekundarstufe I 
(BASS – 13-41 Nr. 3)

(bisher: „Gemeinsamer Unterricht in der Sekundarstufe I – zieldifferent“) 

· In der Regel nehmen nicht weniger als fünf Schüler/innen mit sonderpäd. Förderbedarf teil

· Antrag der Eltern bis spätestens 15.02. 

· Schulkonferenz entscheidet im Rahmen des Schulprogramms über das schuleigene Konzept

(Umfang und Fächer, in denen gemeinsam unterrichtet wird, notwendige Fortbildung der Lehrkräfte)

· Zustimmung des Schulträgers

· Leistungsbewertung, Zeugnisse und Abschlüsse: es gelten §§ 19, 21 – 37 AO-SF

Teil II – Zieldifferenter Unterricht in der Klasse 4

	
	Fortbestand des Förderbedarfs – 

Schüler/in wechselt an Förderschule


	Fortbestand des Förderbedarfs –

Schüler/in soll in integrativer Lerngruppe an weiterführender Schule unterrichtet werden

(bisher: „Gemeinsamer Unterricht in der Sekundarstufe I – zieldifferent“)

 (BASS – 13-41 Nr. 3) Voraussetzungen s. o.

	November
	Lehrkräfte beraten Erziehungsberechtigte über weitere Schullaufbahn;

Kontaktaufnahme zu vorauss. aufnehmenden Schule  (Zum Verfahren s. Handreichung 2.2)
	s. li.

	15. Dezember
	Schule stellt

Antrag auf Schulwechsel bei Fortbestand des sonderpäd. Förderbedarfs

(s. Handreichung Formular 3)
Dieser enthält:

· Schülerbogen, Päd. Gutachten, Kopie letztes Zeugnis, Vermerk über Erörterung mit Erziehungs-berechtigten, Elternwunsch  und Einverständnis, Vermerk über Beratung mit neuem Förderort, Kopie des vorliegenden Bescheides des Schulamtes
	Erziehungsberechtigte stellen Antrag auf Fortführung des GU in der Sek I in einer integrativen Lerngruppe (an Schulamt)

Schule stellt

Antrag auf Schulwechsel bei Fortbestand des sonderpäd. Förderbedarfs

(s. Handreichung Formular 3)
Dieser enthält: 

s. li.

	31.Januar
	Schulamt entscheidet über Förderort  und informiert Eltern
	entfällt

	Ausgabe der Halbjahreszeugnisse
	Zum Halbjahreszeugnis ist AO-GS § 8  - begründete Empfehlung für eine Schulform – zu beachten 

Außerdem: VVzAO-GS § 6.1 und AO-SF § 37 (3)

(Hinweis auf GU: ... wurde im Gemeinsamen Unterricht im Förderschwerpunkt .... sonderpädagogisch gefördert. Es besteht weiterhin sonderpädagogischer Förderbedarf. ... besucht im kommenden Schuljahr die Förderschule... ,Förderscherpunkt ...... in ....)

Kann die Förderschule des Förderschwerpunktes in unterschiedlichen Bildungsgängen unterrichten, ist auch der Bildungsgang anzugeben; vgl. VVzAO-SF § 19 (5)

§§ 27 bis 29 AO-SF gelten entsprechend:

Das Zeugnis beschreibt die Lernentwicklung und den Leistungstand in den Fächern sowie das Arbeits- und Sozialverhalten § 28 (2); Bewertung in den Fächern mit Noten nur, wenn die Leistun-gen der vorangegangenen Jahrgangsstufe der Grundschule entsprechen; kein Versetzungs-vermerk sondern ... wird im nächsten Schuljahr in Klasse 5 gefördert.
	(Hinweis auf GU: ... wurde im Gemeinsamen Unterricht im Förderschwerpunkt .... sonderpädagogisch gefördert und auf der Grundlage der Unterrichtsvorgaben für den Bildungsgang _________  unterrichtet. Es besteht weiterhin sonderpädagogischer Förderbedarf. Über den zukünftigen Förderort ergeht ein gesonderter Bescheid des Schulamtes.)

Kann die Förderschule des Förderschwerpunktes in unterschiedlichen Bildungsgängen unterrichten, ist auch der Bildungsgang anzugeben; vgl. VVzAO-SF § 19 (5)

§§ 27 bis 29 AO-SF gelten entsprechend:

s. li.

	Februar
	Erziehungsberechtigte melden Kind an einer entsprechenden Förderschule an
	Erziehungsberechtigte melden Kind an einer  weiterführenden Schule an (vorbehaltlich der Entscheidung des Schulamtes u. Schulträgers)

	15. März
	entfällt
	Schulleitung der SEK I Schule informiert ihre Schulaufsicht (Schulaufsicht oder Bezirksregierung und den Schulträger; eine Ab-lehnung der Aufnahme ist schriftl. zu begründen

	15. April
	entfällt
	Schulaufsicht holt Zustimmung des Schulträgers ein (Sicherstellung der sächl. Voraussetzungen)

- Beratungen mit Schulträger/Schulen/  Erziehungsberechtigten

	Mai
	entfällt
	endgültige Entscheidung des Schulamtes
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